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des Fürstentums Liechtenstein 

AZ Vaduz, Samstag, 1. August Erscheint Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Samstag 98. Jahrgang — Nr. It6 

Schaffung von Baulandreserven 
Zu einem Gesetzesentwurf 

der Regierung an den Landtag 
Gemäss Artikel  5 Albs. 2 des  Gemeindegeset

zes haben die Gemeinden die  Pflicht, Vorkeh
rungen im allgemeinen Interesse zu treffen. 
Darunter fällt auch  dlie Schaffung von Bauland-
reserven, Eine Reihe von Gemeinden n'iinmt 
schon seit  J a h r e n  diese Aufgabe w a h r  und  er-
liess diesbezügliche Reglement®. Die zuneh
mende Verknappung des  Baulandes veranlass te  
die Regiierung, dem Landtag eine Gesetzesvor
lage zu unterbreiten, welche die den  Gemein
den obliegende Verpflichtung, Baulandres'erven 
zu schaffen, aktualisiert. Die Schaffung d e r  Bau
landreserven (kann in verschiedener,  den  be
sonderen Verhältnissen d e r  jeweil igen Gemein
de angepasster Form erfolgen, beispielsweise 
durch Kauf oder  Eintausch von -Baugrundstük--
ken und durch die  bauliche Erschliessung v o n  
Grundstücken. Nach  der  Vorlage sind die Bau
landreserven für die Abgabe von Bauplätzen an  
Personen zu verwenden, d ie  den  Bau eines  
Hauses für eigene Dauer  Wohnzwecke beabsich
tigen. Für geschäftliche oder  sonstige Zwecke  
dürfen solche Grundstücke nacht abgegeben  
werden. Es muss immer ein Eigenwohnbedarf 
vorliegen. Die Abgabe h a t  i n  ers ter  Linie a n  
liechtensteinische Landesibürger zu erfolgen. 

Die Grartdstückgewinnsteuer, deren Ertrags
höhe in einem gewissen Zusammenhang mit d e r  
Höhe der Grundstücikpreise i n  einer  Gemeinde 
steht, sollen zur Verbilligung der  Abgabe  von  
Bauplätzen durch die Gemeinde eingesetzt wer 
den. Da die Giundstückgewinnsteuer  eine Lan
dessteuer ist, is t  d e r  Staat berechtigt, bezüglich 
der den Gemeinden zufliessenden Antei le  e ine  
Zweckbindung vorzunehmen. Im übrigen wird  
auch die d e m  Staat  verbleibende Grundstück-
gewinnsteuer zweckgebunden, indem sie für 
die Ausrichtung der Bausubventionen gemäss  
Gesetz übe r  die Förderung des  Baues v o n  Eigen
heimen zu verwenden ist. Soweit e ine  zweck
gebundene Verwendung aus irgendwelchen 
Gründen nicht  möglich ist, sann  die  Regierung 
eine anderweit ige Verwendung 'bewilligen. 

Um den Gemeinden im Rahmen der  durch 
das Gesetz zum Ausdruck gebrachten grund
sätzlichen Verpflichtung weitesten Spielraum 
zu lassen, sind sie berechtigt, die gesetzlichen 
Bestimmungen in einem Reglement näher aus
zuführen. Wo solche Reglemente bereits beste
hen, bleiben sie selbstverständlich unangeta
stet. Materiell soll die Bodenbeschaffungspolitik 
weiterhin von den Gemeinden nach ihren eige
nen Grundsätzen betrieben werden können. In 
diesem Sinne bleibt die Gemeindehoiheit unan
getastet. Ein weiterer Eingriff des Staates wäre  

d e s  Schweizer Vereins im 
X / U I l U C o l v l v l  F ü r s t e n t u m  I . i p r h t p n f i t p i n  Fürstentum Liechtenstein 

'heute Samstag, den 1. August' 1964 
um 20.30 Uhr, beim «Waldhotel», Vaduz 

Programm: 

Eröffnung mit einem Marsch der Harmoniemusik Vaduz. — Begrüssung durch 
den Präsidenten des Schweizer-Vereines, 'Herrn W. Stet'tiler. — Gesangsvortrag 
des Corale pro Ticino di Zurigo. — Musikvortrag der Harmoniemusik Vaduz. — 
Festansprache — gehalten von Herrn Nätionailrat Dr. jur. Donat Cadruvi aus 
Ilanz. — Landeshymnen (Harmoniemusiik Vaduz). — Gesangsvortrag des  Corale 
pro Ticino di Zurigo. — Musikvortrag der Harmoniemusik Vaduz. — Gesangs
vortrag des Corale pro Ticino di Zurigo. — Musikvortrag der  Harmoniemusik 
Vaduz. — Abbrennen des 1 .-August-Feuers. — Sehluss der  offiziellen 'Feier 
ca. 21.45 Uhr. — Anschliessend Tanz mit dem Orchester «Sunny Boys» Vaduz. 
Wie jedes Jahr, findet auch diesmal wieder ein grosser Lampionumzug fürl die 
Kinder statt und zwar u m  20 Uhr ab  Schulhaus Ebenholz. Bis 20 Uhr können 
auf Wunsch Lampions gratis in Empfang genommen werden beim Schulhaus 
Ebenholz. 
Bei zweifelhafter Witterung gibt Telefon 11 ab 17 Uhr Auskunft über die 
Durchführung des  Lampionumzuges. ^ 
Bei schlechtem Wetter  findet der  Lampioaumzug nicht statt. Dagegen wird  die  
Bundesteier bei praktisch unverändertem Programm zur Durchführung gelangen. 
Die liechtensteinische Bevölkerung ist zu dieser  Feier recht herzlich eingeladen. 

allein schon mit Rücksicht auf unsere freiheit
liche Eigentumsordnung abzulehnen. 

Die Regierung ist sich im klaren, mit der ge
genständlichen Vorlage bezüglich der Siche
rung von Bauland kein Allheilmittel gefunden 
zu haben. Allein die Tatsache, dass auf der  von 
der Regierung vorgeschlagenen Basis eine Rei
he von Gemeinden wesentliche Erfoilge erzielt 
hat, sowie die Zustimmung, die die Vorlage 
anlässlidh einer Vorsteherkonferenz erfahren 
hat, zeigen, dass der eingeschlagene Weg rich
tig ist. 

Gesetz 
über die Schaffung von Baulandreserven und 
die Zweckbindung der Grundstttckgewinnsteuer 

Art. 1. Die Gemeinden sid im Sinne von Ar
tikel 5 Abs. 2 lit. f des' Gemeindegesetzes ver
pflichtet, innerhalb ihres Gemeindegebietes Bau
landreserven zu schaffen. 

Art. 2. Die Baulandreserven sind für die Ab
gabe von Bauplätzen an Personen zu  verwen
den, die den Bau einesHauses für eigeneDauer-
wohnzwecke beabsichtigen. 

Die Abgabe hat in  erster Linie an liechten
steinische Landesbürger zu erfolgen. 

Art. 3. Die Gemeinden haben den ihnen zu
fliessenden Anteil a n  der Grundstückgewinn-
steuer (Artikel 124 Steuergesetz) für die Verbil
ligung der Abgabe von Bauplätzen im Sinne des 
vorstehenden Artikels zu verwenden. 

Das Land hat die ihm verbleibende Grund
stückgewinnsteuer für die Ausrichtung der Bau
subventionen gemäss Gesetz über  die Förde-
lung des Baues von Eigenheimen zu verwen
den. 

Ist die zweckgebundene Verwendung im Sin
ne  von Absatz 1 durch mehr als fünf Jahre  
nicht möglich, so kann die Regierung eine an
derweitige Verwendung bewilligen. 

Art. 4. Die Gemeinden sind berechtigt, zu den 
Artikeln 1, 2 und 3 Abs. 1 dieses Gesetzes in 
einem Reglement nähere Bestimmungen zu er
lassen, Das Reglement bedarf der  Genehmigung 
der Regierung. 

Art. 5. Dieses Gesetz wird als nicht dringlich 
erklärt und tritt am Tage seiner Kundmachung 
in Kraft. 

Unverständliche Reparaturen . . .  
Wie man in den letzten Tagen beobachten 

konnte, wurde der schönere Teil der  Strasse 
zwilschenTriesen und Balzers mit einem schwar
zen Teerbelag überzogen. Mir ist  überhaupt 
nicht ik'lar, warum diese neuwertigie Strasse, die 
sich noch in einem ausgezeichneten Zustand 
befand, ineu geteert werden tmiusste. Zudem 
wurde noch so ein schwarzer Belag aufgegos
sen, der dem Autofahrer bei Nacht und beson
ders bei Regenwetter, jede gute Sicht verdirbt. 
Schade um den augedeckten Belag, welcher die  
viel bessere Sicht gewährte und demzufolge auch 
die Unfall gefahren verminderte. 

Derzeit ist man nun daran den Radfahrerstrei
fen mit Kompressoren aufzubrechen und  eben
falls mit einem schwarzen Belag neu zu teeren. 
Wie gut sichtbar waren doch die beiden Rad
fahrerstreifen auf beiiden Seiten dem Autofahrer 
bei Nacht. Heute sieht man  keinen Unterschied 
mehr zwischen Strasse und Radifahrerstreifen. 
Ob  dies wohl zur Unfallverhütung beiträgt? 

Mich würde .interessieren, wem soviel daran 
gelegen war, diese Strecke neu z.u teeren, w o  
doch verschiedene Strassen in diversen Ge
meinden auf ihren Ausbau warten, die viel drin
gender wären. Gerne erwarte ich von den zu-
sländigen Instanzen entsprechende Stellung
nahme. Ein Steuerzahler 

Fürstentum Liechtenstein 
Vom Kinderheim Planken. (Eing.) 

Der Verein Liechtensteiner Kinderdorf be-
schloss an seiner diesjährigen Generalversamm
lung, das Kinderheim auf Planken aufzuheben 
und die bestehende Einrichtung, welche das  
Vereinsvermögen ausmacht, statutengemäss 
dem Kinderheim des Liechtensteinischen Roten 
Kreuzes zur Verfügung zu stellen. 

Nachdem nun da's Liechtensteinische Rote 
Kreuz in Schaan an der Strasse nach Planken, 
ein Kinderheim baut, welches genügend Platz 
für eine grössere Anzahl Kinder bieten kann, 
vertritt der  Vereinsvorstand, sowie auch die 
Generalversammlung die Auffassung, dass eine 
Doppelspurigikeit vermieden wenden sollte. Der 
ursprüngliche Hauptzweck des Liechtensteiner 
Kinderdorfes war die Erziehung geistig schwa
cher Kinder ii> Hilfsschulen. Da jedoch zurzeit 

Vor 20 Jahren: Der Aufstand in Warschau 
Eines der berühmtesten polnischen Lieder be

ginnt mit der Strophe: «Noch ist Polen nicht 
verloren!» In diesen Worten liegt zugleich ein 
Protest gegen das widerwärtige politische 
Schicksal, das  im Verlaufe der Geschichte im
mer wieder Polen zuteil geworden ist, und die 
feierliche Gelobung, niemals die Hoffnung auf 
die Zukunft aufzugeben und trotz aller Nie
derlagen und Enttäuschungen immer wieder 
die zerfetzte Fahne der Freiheit vom Boden auf
zunehmen, j a  sich selbst aufzuopfern, auf dass 
Polen existiere 1 Polen als Staat ist immer wie
der untergegangen; aber wie der Phönix aus 
der Asche ha t  es sich immer wieder - nach 
Jahrzehnten oder nach Jahrhunderten, was gilt 
schon die Zeit? - zu neuem Leben erhoben! 
Polen war auch im letzten Kriege wieder das 
Opfer seiner mächtigen Nachbarn, Es war  das 
erste Opfer, das Hitler im Kriege anheimfiel; 
u n d  es ist wohl nicht bloss ein Zufall, dass es  
ausgerechnet Polen war, das  den Kampf mit 
enx Besessenen von Braunau ohne zu zaudern 

aufnahm. 

Doch nicht der Kriegsbeginn sei hier Gegen
stand unserer Betrachtung. Vielmehr beschäf
tigt uns hier der Umstand, dass es auch Polen 
war, das, nach knapp vier Wochen des Kamp
fes von den deutschen Panzerarmeen besiegt 
und durch den infamen Rückenschuss Stalins 
verraten, von der Landkarte Europas getilgt 
und zwischen den  Deutschen und Russen auf
geteilt, innerlich ungebrochen blieb und im 
Untergrund den Kampf gegen den «Tagessie
ger» fortsetzte. Eine Untergrund-Armee von 
mehreren Hunderttausenden von Kämpfern 
wurde naoh 1939 aufgestellt und organisiert. 
Als im Juli 1944 im Zuge der  grossen Sommer
offensive der Russen, die Armeen Rokossowskis 
und Konjews die Deutschen in einer wahren 
Verfolgungsjagd über die ehemaligen Grenzen 
der  Sowjet-Union hinauswarfen und tief in Po
len eindrangen, da hielt man es aus politischen 
und militärischen Ueberlegungen bei den «Exil
polen» im Westen und in der  Führung der pol
nischen Untergrundbewegung für den  richtigen 
Zeitpunkt, u m  nun zu einem vernichtenden 
Hauptschlag auszuholen und noch vor dem 
Herankommen de r  Russen die Deutschen zu 
vertreiben. 

Am 2. August 1944 wurde in Warschau un
ter dem Kommando des Generals "Bör-Kömö-

rowski der sorgfältig vorbereitete Aufstand 
entfesselt. Für die deutschen Besatzungstruppen 
völlig überraschend brachen die Polen an die
sem Tag aus allen ihren Schlupfwinkeln, aus 
den Kellern und Ruinen Warschaus, aus dem 
Judenghetto, j a  selbst aus den Kanalisationsan
lagen hervor. Die Polen hatten zunächst dank 
dem Ueberraschungseffekt und dank der grös
seren Konzentration an Mannschaften und Waf
fen innerhalb Warschaus ein deutliches Ueber-
gewicht. Bis zum 5. August hatte Bor-Komo-
rowski einen bedeutenden Teil der  Stadt mili
tärisch fest in Besitz genommen. 

Der Plan des  Aufstandes war, den- Weichsel
übergang in Warschau fest in der Hand zu be
halten unid dann in Richtung Osten über den 
Stadtteil Praga hinaus sich mit den  heranna
henden Truppenteilen der Armee Rokossowskis 
zu vereinigen. Dieser Plan scheiterte. Es ist bis 
zum heutigen Tag noch nicht eindeutig abge
klärt, warum. Tatsache ist, dass Rokossowski 
ungefähr im gleichen Augenblick, da  der grosse 
Aufstand begann, stehen blieb und  den Marsch 
auf Warsohau nicht fortsetzte. Es ist vermutet 
worden, dass dieser  Umstand auf einen Befehl 
Stalins zurückzuführen gewesen sei. Er soll be
absichtigt haben, die Polen in Warschau ver-
BMiten zu  lassen und  damit die mehr westlich 

orientierte Untergrundbewegung des Generals 
Bor auszulöschen, um dann die in Moskau auf
gebaute kommunistische Widerstandsbewegung 
zum Zuge kommen lassen zu können! Dieser 
Verdacht besteht allerdings; aber e r  ist nie  
eindeutig erhärtet worden. Ebenso gut kann 
der Marschhalt der  Russen im Osten von War
schau auf rein strategische Gründe der  Kriegs
führung zurückzuführen gewesen sein, indem 
nämlich damals der Einbruch in Ostpreussen 
nicht wunschgemäss gelang und die Russen am 
Nordflügel gerade um diese Zeit wegen deut
scher Gegenangriffe in arge Verlegenheit ge
rieten. Es ist erwiesen, dass grosse Truppen
teile damals statt nach Westen weiterzustossen 
einen Frontwechsel nach Norden in Richtung 
auf Ostpreussen vornahmen, um die Flanke ge
gen einen möglichen deutschen Einbruch ab
zuschirmen. 

So war also das Hauptziel der Polen in War
schau - aus welchen Gründen auch immer -
im ersten Anlauf nicht zu erreichen. General 
Bor musste sich darauf beschränken, in War
schau auszuhalten und eine möglichst grosse 
Zahl deutscher Truppen zu binden. Vom 10. 
August an waren die Polen, nachdem die  
Deutschen enorme Verstärkungen herange
bracht hätten, an Zahl und  Kampfmitteln deut-

i 


